
National Champion :  

 

Schweizer Jugend-Schönheits-Champion : 

• 3 CAC Jugend (Jugendklasse) (oder 2 CAC Jugend und 1 CAC in der Zwischenklasse) 

unter Mindestens 2 verschiedene Richter 

• In mindestens einer internationalen Ausstellung 

 

Schweizer Ausstellungs-Champion : 

• 3 CAC, Mindestens 2 CAC in einer internationalen Ausstellung 

• Unter 3 verschiedenen Richtern 

• RCACs werden nicht anerkannt. Der Titel berechtigt dazu, in der Championklasse zu 

konkurrieren. Es gibt keine zeitliche Begrenzung für die Anerkennung desselben. 

 

Schweizer Schönheits-Champion 

• 4 CAC 

• Davon mindestens 2 CAC auf internationalen Ausstellungen. 

• Unter 3 verschiedenen Richtern 

• 11 Monate und 1 Tag zwischen dem 1. und dem letzten CAC. 

siehe AB/AR SKG-Regelung Seite 14 

  



Swiss Grand Champion: 

• Haben einen Titel als Schweizer Ausstellungs-Champion oder Schweizer Schönheits-

Champion. 

• 3 CAC in der Championklasse (nach Erhalt eines Schweizer Championtitels). 

• Unter 3 verschiedenen Richtern auf internationalen Ausstellungen. 

• Eines der CAC muss mit mindestens 1 CACIB vergeben werden. 

• Mindestens 1 BOS oder BOB 

• Das RCAC kann für diesen Titel nicht eingeholt werden. 

 

Schweizer Veteranen-Schönheits-Champion 

• 3 CAC in der Veteranenklasse 

• Unter 2 verschiedenen Richtern 

• Auf mindestens einer internationalen Ausstellung 

 

Titel des clubinternen Champions : 

Champion des SKBS : 

• 2 CAC auf internationalen oder nationalen Ausstellungen 

• 1 CAC auf einer Klubshow oder Rassesonderschau. 

• Mitglied des CSCBB sein. 

• Dieser Titel ist ein Ehrentitel und begründet keinen Anspruch auf die Championklasse. 

• Die Gewinner werden auf der Internetseite des Clubs veröffentlicht und bei der 

Generalversammlung geehrt. 

 

  



Internationale Champion: 

Internationaler Jugend-Schönheits Champion: 

• 3 CACIB in der Jugendklasse 

• In 3 verschiedenen Ländern 

• Unter 3 verschiedenen Richtern 

 

Internationaler Schönheitschampion mit Arbeitsprüfung: 

• 2 CACIB 

• 2 verschiedene Länder 

• 2 verschiedene Richter 

• 1 Jahr und 1 Tag zwischen dem ersten und dem letzten CACIB 

das Datum des Erhalts des Arbeitstests wird nicht berücksichtigt 

  



Internationaler Ausstellungschampion: 

• 4 CACIB 

• In 3 verschiedenen Ländern 

• Unter 3 verschiedenen Richtern 

• Zeitraum von 1 Jahr und 1 Tag zwischen dem ersten und dem letzten CACIB 

 

Internationaler Veteranen-Schönheitschampion: 

• 3 CACIB in der VeteranenKlasse 

• In 3 verschiedenen Ländern 

• Unter 3 verschiedenen Richtern 

 

Alpen-Championststitel : 

Alpen-Jugendchampion: 

• 2 Alpen-Sieger 

• In 2 verschiedenen Ländern (Deutschland, Österreich oder Schweiz) 

• Unter 2 verschiedenen Richtern 

Alpen-Champion: 

• 4 Alpen-Sieger in 3 verschiedenen Ländern (Deutschland, Österreich, Schweiz) 

• Davon 2 in dem Land, in dem der Antrag auf Anerkennung gestellt wird 

• Unter mindestens 3 verschiedenen Richtern 

Dieser Titel berechtigt zur Teilnahme an der Championklasse in der Schweiz, 

Deutschland und Österreich. 

Alpen-Veteranen-Champion: 

• 2 Alpen-Sieger 

• In 2 verschiedenen Ländern 

• Unter 2 verschiedenen Richtern 



Arbeitshunde: 

Für den Titel des Internationalen Schönheitschampions werden nur folgende Prüfungen 

anerkannt: 

Internationale Rettungshundeprüfungen, nationale Schutzhundeprüfungen oder IPO-

Prüfungen. 

Für Prüfungen nach IPO (RCI) muss der Hund: 

• Mindestens 70 % der maximalen Punktzahl in jeder Unterdisziplin (Gehorsam, 

Nasenarbeit und Schutzdienst) auf dem ersten Leistungsniveau erreicht haben. 

• Für Schutzhundeprüfungen müssen folgende Bedingungen erfüllt sein: Unabhängig von 

der Leistungsstufe, in der der Hund gemeldet ist, muss er mindestens 70 % in den 

Disziplinen A (Nasenarbeit) und B (Gehorsam) sowie mindestens 80 % in der Disziplin 

C (Schutzdienst) erzielt haben. 

 

Zusätzliche Informationen: 

Übertragung des CACIB auf das RCACIB: 

Wenn ein Hund die erforderliche Anzahl an CACIB innerhalb eines Zeitraums von mehr 

als 366 Tagen erhalten hat und ihm weitere CACIB zuerkannt werden, werden diese vom 

Büro der FCI bearbeitet und in ein RCACIB umgewandelt. In diesem Fall verfällt das 

RCACIB, das heißt, es wird nicht auf einen anderen Hund übertragen. 

Bitte melden Sie die Ausstellungsergebnisse 

Senden Sie ein Foto sowie den Namen des Hundes, des Besitzers, des Züchters und die 

Ergebnisse an den Ausstellungsverantwortlichen des SKBS per E-Mail an:  

show@skbs-cscbb.ch. 

 

Der: 31.12.2024 

Alexandre Cardello 

mailto:show@skbs-cscbb.ch

